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1.1 Gesetzlicher Rahmen

Wo ist die Riester-Rente gesetzlich geregelt?

Die Riester-Rente ist eine vom Staat durch Zulagen und 

Steuer (Sonderausgabenabzugsmöglichkeiten) geförderte 

private Rente. Die Förderung ist durch das Altersver

mögensgesetz (AVmG) eingeführt worden und im Ein

kommensteuergesetz in den §§ 10a und 79 ff. geregelt. 

Sind Leistungen aus Riesterverträgen in der gesetz-

lichen Krankenversicherung (GKV) beitragspflichtig? 

Nein. Leistungen sowohl aus geförderten als auch aus 

ungeförderten Riesterverträgen sind in der GKV nicht bei-

tragspflichtig. 

Ausnahme: § 229 Abs. 1 Nr. 5 SGB: Renten der betrieb-

lichen AV (sofern die Riester-Förderung im Rahmen der BAV 

beansprucht wird). In den §§ 226 Abs. 1 und 229 SGB V ist 

geregelt, welche Einnahmen beitragspflichtig sind. In die-

sem Katalog tauchen Leistungen aus „Riester“ in keiner 

Form auf (mit der o.g. Ausnahme). 

1.2 Förderung

Wer erhält eine Zulage vom Staat (zulagen

berechtigter Personenkreis)? 

Ein Anspruch auf Altersvorsorgezulage kommt zur Zeit für 

folgende Personen in Betracht (geregelt in § 10a EStG), 

wenn sie der unbeschränkten Steuerpflicht unterliegen: 

»	 rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer 

»	 rentenversicherungspflichtige Selbstständige  

(z. B. Handwerker und über Künstlersozialkasse ver

sicherte Künstler) 

»	 Pflichtversicherte nach dem Gesetz über die 

Alterssicherung der Landwirte 

»	 Kindererziehende (maximal für die ersten drei 

Lebensjahre eines jeden Kindes) 

»	 Bezieher von Arbeitslosengeld (ALG I), einschließlich 

berechtigter Bezieher von Arbeitslosengeld, deren 

Leistungen aufgrund der Anrechnung von Einkommen 

und/oder Vermögen ruhen

»	 Bezieher von Krankengeld 

»	 ALG-II-Empfänger („Harz IV“)

»	 nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen  

(z. B. bei Pflege von Angehörigen im Haushalt) 

»	 Wehr- und Zivildienstleistende 

»	 geringfügig Beschäftigte bei Verzicht auf die Versiche

rungsfreiheit, wenn der Beitrag des Arbeitgebers auf 

den vollen Rentenversicherungs-Beitrag aufgestockt wird 

»	 Bezieher von Vorruhestandsgeld, sofern diese zuvor 

pflichtversichert waren 

»	 Beamte, Richter und Soldaten sowie diesen gleich

gestellte Personen

»	 Amtsträger 

»	 die Ehepartner aller Zulagenberechtigten 

»	 vollständig erwerbsgeminderte oder dienstunfähige Per

sonen (Erwerbsunfähigkeits-/Berufsunfähigkeitsrente)

Wer nicht zum zulagenberechtigten Personenkreis gehört, 

kann Riester jederzeit ungefördert besparen. 

Wie wird die Riester-Rente gefördert?

1. Zulagen:

Grundzulage 	 Kinderzulage

154 EUR	 185 EUR (300 EUR)

Für Neugeborene (ab dem 01.01.2008 geboren) beträgt die 

Kinderderzulage 300 EUR.

Hinweis: Die Zulagen werden dem Altersvorsorgevertrag 

direkt gutgeschrieben. Die Überweisung in den Vertrag erfolgt 

über die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZFA). 

2. Berufseinsteigerbonus:

Junge Riester-Sparer, die das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, können bei Abschluss eines Riester

vertrages einmalig einen Berufseinsteigerbonus in Höhe 

von 200 EUR erhalten. Der Bonus wird automatisch im 

ersten Vertragsjahr in Form einer um 200 EUR erhöhten 

Grundzulage gutgeschrieben. Bei Kürzungen der Grund

1. Gesetzliche und steuerliche Rahmenbedingungen
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zulage (z. B. weil der Mindestbeitrag unterschritten wurde) 

wird der Bonus im gleichen Maße anteilig gekürzt.

3. Sonderausgabenabzug (Steuer):

Die Beiträge und Zulagen können als Sonderausgaben im 

Rahmen der jährlichen Veranlagung zur Einkommensteuer 

berücksichtigt werden. Jedoch ist zu beachten, dass der 

Sonderausgabenabzug auf bestimmte Höchstbeträge 

begrenzt ist. Die als Sonderausgaben absetzbaren Alters

vorsorgebeiträge (Eigenbeiträge plus Zulagen) sind, mit der 

letzten Riesterstufe, ab dem Jahr 2008 auf 2.100 EUR im 

Jahr beschränkt. Ob und inwieweit der Zulageberechtigte 

über die erhaltenen Zulagen hinaus Altersvorsorgebeiträge 

als Sonderausgaben berücksichtigen kann, prüft das zu- 

ständige Finanzamt im Rahmen der so genannten Günstiger- 

prüfung. Die durch den Sonderausgabenabzug erreichte 

Steuerermäßigung wird dem Zulageberechtigten erstattet 

bzw. mit der übrigen Einkommensteuerschuld verrechnet. 

Eine Überweisung auf das Altersvorsorgevermögen, wie 

bei der Zulage, erfolgt nicht. Ein eventueller Steuervorteil 

wird in der Angebotsberechnung auf Grundlage der Ein

kommensangaben dargestellt.

Wie hoch muss der Mindesteigenbeitrag sein,  

um die volle Zulage zu bekommen?

Die volle Zulage wird erreicht, wenn der Mindesteigen

beitrag (abhängig vom sozialversicherungspflichtigen 

Vorjahreseinkommen) entrichtet wird. Ab dem Jahr 2008 

müssen 4 % vom sozialversicherungspflichtigen Vorjahres

einkommen entrichtet werden, um die volle Zulage zu 

erhalten, höchstens jedoch 2.100 EUR abzüglich Zulage  

im Jahr. Wird der Beitrag nur anteilig gezahlt, werden im 

gleichen Verhältnis die Zulagen entsprechend gekürzt. 

1.3 Besteuerung von Riester-Produkten 

Hinweis: Grundsätzlich wird bei der Besteuerung von 

Riesterprodukten zwischen geförderten und ungeförderten 

Beiträgen unterschieden. 

1.3.1 Besteuerung geförderter Beiträge

Wie werden Leistungen (Renten-/Kapitalleistungen) 

aus geförderten Riester-Verträgen besteuert?

In der Auszahlungsphase werden Leistungen, die auf sog. 

geförderten Beiträgen beruhen, voll nachgelagert mit  

dem individuellen Steuersatz versteuert. Die nachgelagerte 

Besteuerung kann neben einem möglichen Steuerstundungs- 

effekt den Vorteil haben, dass der persönliche Steuersatz 

in der Rentenphase i.d.R. niedriger ist als zu Erwerbszeiten.

Wie werden Leistungen bei schädlicher Verwendung 

steuerlich behandelt?

Im Falle einer schädlichen Verwendung der Leistungen aus 

dem Vertrag sind die Förderungsbeträge (Zulagen und 

Steuervorteile) zurück zu zahlen. Die Besteuerung des 

übrigen ursprünglich geförderten Vermögens bestimmt 

sich nach den Regelungen für nicht geförderte Beiträge 

(s.1.3.2). Keine schädliche Verwendung ist die Verfügung 

über die Anteile, soweit die Verwendung des Kapitals zu 

Wohnzwecken i. S. d. § 92 a EStG erfolgt, der Anleger zu 

Beginn der Auszahlungsphase in Form einer einmaligen 

Teilkapitalauszahlung bis zu 30 % des zur Verfügung ste-

henden Kapitals erhält. In Fällen der Beendigung der unbe-

schränkten Einkommensteuerpflicht, beispielsweise durch 

Aufgabe des inländischen Wohnsitzes (z. B. Wegzug ins 

Ausland) treten die Folgen der schädlichen Verwendung 

ein, es sei denn der Steuerpflichtige unterliegt unter den 

Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 EStG weiterhin auf Antrag 

der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht. Die Aus

zahlung von Vermögen, das aus nicht geförderten Beiträgen 

stammt, stellt keine schädliche Verwendung dar. Bei 

Teilauszahlungen gilt das nicht geförderte Kapital als zuerst 

ausgezahlt.
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1.3.2 Besteuerung ungeförderter Beiträge

Wie werden Leistungen (Renten-/Kapitalleistungen) 

aus ungeförderten Riester-Verträgen besteuert?

1.	 Auszahlungsplan bis zum 85. Lebensjahr oder 

Kapitalauszahlung (bei ungeförderten Beiträgen 

bis zu 100 % Kapitalentnahme möglich):

	 Soweit Leistungen in der Auszahlungsphase auf nicht 

geförderten Beiträgen beruhen, ist der Unterschieds

betrag zwischen der ausgezahlten Leistung und den auf 

sie entrichteten Beträgen zu versteuern. Es ist nur die 

Hälfte des Unterschiedsbetrages zu besteuern („hälftige 

Besteuerung“), wenn eine Auszahlung nach Vollendung 

des 60. Lebensjahres (bzw. für einen nach dem 31.12.2011  

abgeschlossenen Vertrag nach Vollendung des 62. Le-

bensjahres) und nach Ablauf von zwölf Jahren seit 

Vertragsschluss erfolgt. Zu den nicht geförderten 

Beiträgen gehören z. B. Zahlungen, für die der Anleger 

keine Altersvorsorgezulage und keinen steuerlichen 

Vorteil aus dem Sonderausgabenabzug nach § 10 a 

EStG erhalten hat oder Überzahlungen, d. h. Zahlungen, 

die den Höchstbetrag nach § 10 a EStG übersteigen 

(2.100 EUR p. a.) bzw. Zahlungen innerhalb eines 

Beitragsjahres, in denen der Anleger nicht zum berech-

tigten Personenkreis gehört.

2.	Leibrente des Versicherers ab dem 85. Lebensjahr:

	 Auf nicht geförderten Beiträgen beruhende Leistungen, 

die der Anleger ab Vollendung des 85. Lebensjahres als 

Leibrente erhält, sind in Höhe des sog. Ertragsanteils 

von derzeit 5 % zu versteuern (§ 22 Nr. 1 Buchstabe a 

Doppelbuchstabe bb EStG). 

	 Soweit der Anleger sowohl geförderte als auch nicht 

geförderte Beiträge zugunsten des Vertrags leistet, sind 

diese Leistungen aufzuteilen und die Besteuerung 

erfolgt anteilig entsprechend der Regelungen für geför-

derte und nicht geförderte Beiträge.

Hinweis: Bei Kündigung des Vertrages (bzw. schädlicher 

Verwendung) vor dem 60. Lebensjahr des Anlegers oder weni-

ger als 12 Jahren Vertragslaufzeit ist der Unterschiedsbetrag 

zwischen Leistungen und Beitrag voll als Sonstige Einkünfte 

mit dem persönlichen Einkommensteuersatz zu versteuern. 

Welche Vorteile können sich bei der ungeförderten 

Besparung von Riester-Fondssparplänen für den 

Kunden ergeben? 

»	 Abgeltungsteuerfreier Riester-Fonds-Sparplan (auch bei 

ungeförderten Beiträgen)

»	 Hälftige Besteuerung der Erträge, wenn eine Aus

zahlung nach Vollendung des 60. Lebensjahres und 

nach Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsabschluss 

erfolgt

»	 Garantie der eingezahlten Beiträge zum Laufzeitende 

»	 Optionale Höchststandssicherung ab dem 55. Geburts

tag (auch bei ungeförderten Beiträgen)

»	 Auch nicht förderberechtigte Personen (z. B. Selbst

ständige, Kinder) oder Kunden, die mehr als 2.100 EUR 

im Jahr (Förderhöchstbetrag) sparen wollen, können 

selbstverständlich die DWS RiesterRente Premium 

ungefördert besparen und die genannten Vorteile nutzen. 

Fazit (Riester ungefördert): Mit der DWS RiesterRente Premium  

erhält der Kunde einen abgeltungsteuerfreien Fondsspar

plan mit Beitragsgarantie und nur hälftiger Besteuerung der 

Erträge zum Laufzeitende. Voraussetzungen: mindestens  

12 volle Jahre Laufzeit und ein Mindestalter von 60 Jahren.

1.3.3 Abgeltungsteuer

Fallen Riesterverträge unter die Abgeltungsteuer? 

Nein. Leistungen aus Riesterverträgen (gefördert und unge-

fördert) in der Auszahlungsphase zählen nicht zu den Kapital

einkünften, sondern zu den sog. Sonstigen Einkünften (§ 22 

Nr. 5 ESTG). Sie unterliegen somit nicht der Abgeltungsteuer.

Muss der Kunde in der Auszahlungsphase einen 

Freistellungsauftrag stellen?

Nein, da es sich bei den Leistungen aus dem Riestervertrag 

in der Auszahlungsphase nicht um Einkünfte aus Kapitalver

mögen, sondern um so genannte Sonstige Einkünfte handelt.
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Focus-Money:

In Focus Money wurde die DWS RiesterRente Premium als 

höchste Riesterrente ausgezeichnet (Im Test 40/2007: 

Fondssparpläne)

ITA-Transparenzrating: 

Vor dem Hintergrund der VVG Reform (Versicherungs- 

vertragsgesetz) gewinnt das Thema Transparenz bei Ver

sicherungsunternehmen an Bedeutung. Die DWS ist als 

Kapitalanlagegesellschaft von der VVG-Reform nicht be- 

troffen. Um den Anforderungen des Marktes und der 

Kunden nachzukommen, haben wir die DWS RiesterRente 

Premium einem freiwilligen Transparenzrating beim ITA 

(Institut für Transparenz in der Altersvorsorge) unterzogen. 

Das Rating unterteilt sich in drei Teile, die unterschiedlich 

gewichtet sind:

1.	 Textverständlichkeit und -klarheit (25 %)

2.	 Produkttransparenz und -qualität (50 %)

3.	 Transparenz und Werbebroschüre (25 %)

Die DWS RiesterRente Premium wurde mit der Bestnote 

„TTT Herausragend“ ausgezeichnet.

AssCompact:

In AssCompact, dem Fachmagazin für Risiko- und 

Kapitalmanagement wurde die DWS in einer Vermittler

umfrage zum Top-Anbieter bei Riesterrenten gewählt.

8. Auszeichnungen

1	Quelle: Focus-Money, 26.09.; Test 40/2007; Fondssparpläne. Ergebnisse beruhen auf einer simulierten Rückrechnung und haben nur begrenzten Aussagewert.
2	Quelle: Transparenz-Rating des Instituts für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA), Stand 07/2008.
3	ASS Compact XX-ENDS I–IV. Online-Befragung unabhängiger Vermittler. ASS Compact hat diese Studie gemeinsam mit der SMART compagnie GmbH, einer auf  
	 Vertriebsthemen spezialisierten Managementberatungsgesellschaft, erstellt.
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